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◆ Bekanntmachung für Staatsangehörige der

übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen

Union (Unionsbürger) zur Wahl zum

Europäischen Parlament in der Bundesrepublik

Deutschland

Am 7. Juni 2009 findet die Wahl der Abgeordneten
des Europäischen Parlaments aus der Bundesre-
publik Deutschland statt. An dieser Wahl können
Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie am Wahltag
1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union besitzen,
2. das 18. Lebensjahr vollendet haben,
3. seit mindestens drei Monaten in der Bundes-

republik Deutschland oder in den übrigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union eine
Wohnung innehaben oder sich mindestens seit
dieser Zeit sonst gewöhnlich aufhalten (auf die
Dreimonatsfrist wird ein aufeinanderfolgender
Aufenthalt in den genannten Gebieten ange-
rechnet),

4. weder in der Bundesrepublik Deutschland
noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen
Union, dessen Staatsangehörigkeit Sie besit-
zen, vom aktiven Wahlrecht zum Europäischen
Parlament ausgeschlossen sind,

5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik
Deutschland eingetragen sind. Die erstmalige
Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag

ist auf einem Formblatt zu stellen; er soll

bald nach dieser Bekanntmachung abge-
sandt werden.
Einem Antrag, der erst nach dem 17. Mai 2009

bei der zuständigen Gemeindebehörde ein-
geht, kann nicht mehr entsprochen werden
(§ 17a Abs. 2 der Europawahlordnung).
Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei
der Wahl am 13. Juni 1999 oder einer späteren
Wahl zum Europäischen Parlament in ein
Wählerverzeichnis der Bundesrepublik
Deutschland eingetragen worden, so ist ein
erneuter Antrag nicht erforderlich. Die Ein-
tragung erfolgt dann von Amts wegen, sofern
die sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen
vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum
oben angegebenen 21. Tag vor der Wahl ge-
genüber der zuständigen Gemeindebehörde
auf einem Formblatt beantragen, nicht im
Wählerverzeichnis geführt zu werden. Dieser
Antrag gilt für alle künftigen Wahlen zum
Europäischen Parlament, bis Sie erneut einen
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis
stellen.
Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994)
in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik
Deutschland eingetragen worden, müssen Sie
für eine Teilnahme an der Wahl einen erneuten
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis
stellen.
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2. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster
der Anlage 13 zur BWO eingereicht werden.
Er muss enthalten
a) den Familiennamen, Vornamen, Beruf oder

Stand, Geburtsdatum, Geburtsort und die
Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers,

b) den Namen der einreichenden Partei und,
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet,
auch diese, bei anderen Kreiswahlvor-
schlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren Kenn-
wort.

3. Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen und
Anschriften der Vertrauensperson und der stell-
vertretenden Vertrauensperson enthalten.

4. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von
mindestens drei Mitgliedern des Vorstands des
Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden
oder seinem Stellvertreter, persönlich und
handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine
Partei in Bayern keinen Landesverband oder
keine einheitliche Landesorganisation, so müs-
sen die Kreiswahlvorschläge von den Vorstän-
den der nächstniedrigen Gebietsverbände, in
deren Bereich der Wahlkreis liegt, dem Satz 1
gemäß unterzeichnet sein. Die Unterschriften
des einreichenden Vorstands genügen, wenn
er innerhalb der Einreichungsfrist nachweist,
dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche,
dem Satz 1 entsprechende Vollmacht der ande-
ren beteiligten Vorstände vorliegt.

5. Die Kreiswahlvorschläge der unter A.2. ge-
nannten Parteien müssen außerdem von min-
destens 200 Wahlberechtigten des Wahlkrei-
ses persönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein. Die Wahlberechtigung der Unterzeich-
ner muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung ge-
geben sein und ist bei Einreichung des Kreis-
wahlvorschlags nachzuweisen.

6. Andere Kreiswahlvorschläge müssen von min-
destens 200 Wahlberechtigten des Wahlkrei-
ses persönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein (§ 20 Abs. 3 BWG), Nr. 5 Satz 2 gilt
entsprechend. Hierbei haben drei
Unterzeichner ihre Unterschriften auf dem
Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten.

7. Muss ein Kreiswahlvorschlag nach den vorher-
gehenden Nummern 5 und 6 von mindestens
200 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so
sind die Unterschriften auf amtlichen Form-
blättern nach Anlage 14 zur BWO unter Beach-
tung des § 34 Abs. 4 BWO zu erbringen. Auf
jedem Formblatt für eine Unterstützungsunter-
schrift kann nur eine Unterschrift geleistet wer-
den. Die Formblätter werden auf Anforderung
vom Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert.
Bei der Anforderung sind Familienname, Vor-
namen und Anschrift (Hauptwohnung) des vor-
zuschlagenden Bewerbers anzugeben. Wird
bei der Anforderung der Nachweis erbracht,
dass für den Bewerber im Melderegister eine
Auskunftssperre gemäß Art. 31 Abs. 7 Melde-
gesetz eingetragen ist, wird anstelle seiner
Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeits-
anschrift verwendet; die Angabe eines
Postfachs genügt nicht.
Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvor-
schlags, der den Kreiswahlvorschlag einreichen
will, sind außerdem bei Parteien deren Name
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
den, auch diese, bei anderen Kreiswahlvor-
schlägen deren Kennwort anzugeben. Die vor-
genannten Angaben zum Bewerber und zum
Wahlvorschlagsträger sind vom Kreiswahlleiter
im Kopf der Formblätter zu vermerken.
Parteien haben ferner die Aufstellung des
Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer
besonderen oder allgemeinen Vertreter-
versammlung zu bestätigen.
Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt
oder gesondert (nach dem Muster der
Anlage 14) eine Bescheinigung seiner Ge-
meindebehörde zur BWO beizufügen, dass er
im Wahlkreis wahlberechtigt ist.
Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahl-
vorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere
Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine
Unterschrift auf allen Kreiswahlvorschlägen
ungültig. 
Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst
nach Aufstellung des Bewerbers durch eine
Mitglieder- oder Vertreterversammlung unter-
zeichnet werden. Vorher geleistete Unterschrif-
ten sind ungültig.

8. Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen:
a) Die Erklärung des vorgeschlagenen Be-

werbers nach dem Muster der Anlage 15

zur BWO, dass er seiner Aufstellung
zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis
seine Zustimmung zur Benennung als
Bewerber gegeben hat,

b) eine Bescheinigung der zuständigen
Gemeindebehörde nach dem Muster der
Anlage 16 zur BWO, dass der Bewerber

wählbar ist,
c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine

Ausfertigung der Niederschrift über die Be-
schlussfassung der Mitglieder- oder Ver-
treterversammlung, in der der Bewerber
aufgestellt worden ist, im Falle eines Ein-
spruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch eine
Ausfertigung der Niederschrift über die wie-
derholte Abstimmung, mit der nach § 21
Abs. 6 Satz 2 BWG vorgeschriebenen Ver-
sicherung an Eides statt. Die Niederschrift
soll nach dem Muster der Anlage 17 gefer-
tigt, die Versicherung an Eides statt nach
dem Muster der Anlage 18 abgegeben wer-
den. Ferner haben Parteien dem Kreiswahl-
vorschlag eine Versicherung an Eides statt
des vorgeschlagenen Bewerbers gegenüber
dem Kreiswahlleiter nach dem Muster der
Anlage 15 beizufügen, dass er nicht Mit-
glied einer anderen als der den Wahlvor-
schlag einreichenden Partei ist. 

d) die erforderliche Zahl von Unterstützungs-
unterschriften nebst Bescheinigungen des
Wahlrechts der Unterzeichner (siehe B.7.),
sofern der Kreiswahlvorschlag von min-
destens 200 Wahlberechtigten des Wahl-
kreises unterzeichnet sein muss.

9. Die einzureichenden Unterlagen sind in
Schriftform rechtzeitig vorzulegen. Die
Schriftform ist dann gegeben, wenn die schrift-
lich einzureichenden Unterlagen persönlich und
handschriftlich unterzeichnet sind und beim
zuständigen Wahlorgan im Original vorliegen.
Die Schriftform ist durch E-Mail oder Telefax
nicht gewahrt.

C. Zurücknahme und Änderung von Kreiswahl-

vorschlägen sowie Beseitigung von

Mängeln

Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsa-
me schriftliche Erklärung der Vertrauensperson
und der stellvertretenden Vertrauensperson
zurückgenommen werden, solange nicht über
seine Zulassung entschieden ist. Ein von min-
destens 200 Wahlberechtigten unterzeichneter
Kreiswahlvorschlag kann auch von der Mehr-
heit der Unterzeichner durch eine von ihnen
persönlich und handschriftlich vollzogene
Erklärung zurückgenommen werden.
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 23. Juli

2009, 18.00 Uhr, kann ein Kreiswahlvorschlag
nur durch gemeinsame schriftliche Erklärung
der Vertrauensperson und der stellvertretenden
Vertrauensperson und nur dann geändert wer-
den, wenn der Bewerber stirbt oder die Wähl-
barkeit verliert. Das Verfahren nach § 21 BWG
braucht nicht eingehalten zu werden, der
Unterschriften nach den Punkten B.5. und B.6.
bedarf es nicht. Nach der Entscheidung des
Kreiswahlausschusses über die Zulassung des
Kreiswahlvorschlags ist jede Änderung ausge-
schlossen.
Nach Aufforderung durch den Kreiswahlleiter
sind etwaige Mängel im Kreiswahlvorschlag
durch die Vertrauensperson rechtzeitig zu
beseitigen. Nach Ablauf der Einreichungsfrist
können nur noch Mängel an sich gültiger
Wahlvorschläge behoben werden.
Auskunft über Fragen, welche die Einreichung
von Wahlvorschlägen betreffen, erteilt das
Büro des Kreiswahlleiters. Dort sind auch die
amtlich vorgeschriebenen Vordrucke nach
Anlage 14 (Unterstützungsunterschriften)
sowie die weiteren Vordrucke nach Anlagen 13,
15, 16, 17 und 18 zur BWO für die Einreichung

Gleichstellungsstelle 

Kostenlose Beratung: 
• Rat und Hilfe für Frauen und Männer in akuten,
allgemeinen Krisensituationen • Kurs „Neuer Start
für Frauen“ – Beruflicher Neubeginn • Hilfen für
Alleinerziehende • Familienhilfe

Weitere Informationen: 
Telefon 08151 148 - 511
www.lk-starnberg.de / gleichstellungsstelle
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Fortsetzung nächste Seite >>>

Nach einem Wegzug in das Ausland und erneu-
tem Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland
ist ein erneuter Antrag auf Eintragung in das
Wählerverzeichnis erforderlich.

Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informieren-
de Merkblätter können bei den Gemeindebehör-
den in der Bundesrepublik Deutschland angefor-
dert werden.

Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u.a.
Voraussetzung, dass Sie am Wahltag
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,
2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates

der Europäischen Union besitzen,
3. weder in der Bundesrepublik Deutschland

noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen
Union, dem Sie angehören, von der Wählbar-
keit ausgeschlossen sind.

Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis oder mit den Wahlvorschlägen ist eine
Versicherung an Eides statt abzugeben über das
Vorliegen der o.g. Voraussetzungen für die aktive
oder passive Wahlteilnahme.

Starnberg, 11. Februar 2009
Der Kreiswahlleiter – Gerhard Hertlein 

◆ Wahl zum 17. Deutschen Bundestag

am 27. September 2009

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters

für den Wahlkreis 224 Starnberg vom

11. Februar 2009

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahl-

vorschlägen

Gemäß § 19 des Bundeswahlgesetzes (BWG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli
1993 (BGBl I S. 1288, 1594), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. März 2008
(BGBl I S. 394), in Verbindung mit § 32 der Bun-
deswahlordnung (BWO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl I S.
1376), zuletzt geändert durch Art. 1 der Zweiten
Verordnung zur Änderung der Bundeswahlordnung
und der Europawahlordnung vom 3. Dezember
2008 (BGBl I S. 2378), fordere ich hiermit die
Parteien und die Wahlberechtigten zur möglichst
frühzeitigen Einreichung der Kreiswahlvorschläge
auf.
Die Kreiswahlvorschläge sind dem Kreiswahlleiter
spätestens am 23. Juli 2009, 18.00 Uhr

schriftlich einzureichen. 

Die zur Entgegennahme von Wahlvorschlägen
zuständige Dienststelle des Kreiswahlleiters befin-
det sich im Landratsamt Starnberg, Strandbad-
straße 2, Zimmer Nr. 227, 82319 Starnberg.

A. Voraussetzungen für die Einreichung von

Kreiswahlvorschlägen

1. Kreiswahlvorschläge können von Parteien und
nach Maßgabe des § 20 BWG von Wahlbe-
rechtigten eingereicht werden. Eine Partei
kann in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahl-
vorschlag einreichen.

2. Parteien, die im Deutschen Bundestag oder
einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht
aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbro-
chen mit mindestens fünf Abgeordneten ver-
treten waren, können als solche einen Kreis-
wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätes-
tens am 29. Juni 2009 dem Bundeswahlleiter
(Statistisches Bundesamt, 65180 Wiesbaden)
ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich ange-
zeigt haben und der Bundeswahlausschuss
ihre Parteieigenschaft festgestellt hat.
In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem
Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen
will. Die Anzeige muss von mindestens drei
Mitgliedern des Bundesvorstands, darunter
dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter,
persönlich und handschriftlich unterzeichnet
sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand,
so tritt der Vorstand der jeweils obersten
Parteiorganisation an die Stelle des Bundesvor-
stands. Die schriftliche Satzung und das schrift-
liche Programm der Partei sowie ein Nachweis
über die satzungsgemäße Bestellung des Vor-
stands sind der Anzeige beizufügen.

B. Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge

1. Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen
eines Bewerbers enthalten. Jeder Bewerber
kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in
einem Kreiswahlvorschlag benannt werden.
Als Bewerber einer Partei kann in einem
Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer
nicht Mitglied einer anderen Partei ist und in
einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines
Wahlkreisbewerbers oder in einer besonderen
oder allgemeinen Vertreterversammlung hierzu
gewählt worden ist. Als Bewerber kann nur
vorgeschlagen werden, wer seine Zustimmung
dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist
unwiderruflich.
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von Wahlvorschlägen kostenfrei erhältlich.
Letztgenannte Vordrucke sind auch im Internet-
angebot des Landeswahlleiters unter
www.wahlen.bayern.de abrufbar.

Starnberg, 11. Februar 2009
Der Kreiswahlleiter – Gerhard Hertlein

◆ Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz,

Umwelt und Verkehr am 17.02.2009

Die nächste Sitzung des Ausschusses für Klima-
schutz, Umwelt und Verkehr des Landkreises
Starnberg findet statt am Dienstag, 17.02.2009,

um 14.30 Uhr, im Großen Sitzungssaal des

Landratsamtes Starnberg

– Tagesordnung –

I. Öffentliche Sitzung

1. Bekanntgabe der in der letzten nicht öffentli-
chen Sitzung gefassten Beschlüsse

2. Zwischenbericht zur Einrichtung einer regel-
mäßigen, jährlichen Förderung von innovativen
Vorhaben mit Pilotfunktion im Bereich von
Energieeinsparung, Energieeffizienz und
Energienutzung im Landkreis Starnberg

3. Verschiedenes
II. Nicht öffentliche Sitzung

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Bekanntmachungen der Stadt Starnberg

◆ Bebauungsplan Nr. 8118, 20. Änderung

für das Gewerbegebiet nördlich der Bundes-

straße B2 als vorhabenbezogener Bebauungs-

plan für das Grundstück Fl.Nr. 794/6, Gemar-

kung Starnberg, im beschleunigten Verfahren

gemäß § 13 a des Baugesetzbuches;

Beteiligung der Öffentlichkeit an der 

Bauleitplanung

Der Bau- und Umweltausschuss hat am
13.11.2008 die 20. Änderung des Bebauungsplans
Nr. 8118 beschlossen, was hiermit ortsüblich
bekannt gemacht wird (§2 Abs. 1 BauGB).
Der Bebauungsplan hat insbesondere folgende
Ziele:
• Änderung der Baugrenzen
• Erhöhung der im mittleren Grundstücksteil

zulässigen Wandhöhe und Geschossigkeit
• Änderung der Lage der Tiefgaragenzufahrt

Der Bebauungsplan-Entwurf mit Begründung in
der Fassung vom 13.11.2008 liegt gemäß § 3 Abs.
2 des Baugesetzbuches in der Zeit vom

19.02.2009 bis 20.03.2009 bei der Stadt

Starnberg – Stadtbauamt –, Vogelanger 2,

Kurzzeitpflege

Das Landratsamt Starnberg – Fachbereich
Sozialwesen – bietet Informationsmaterial
über Kurzzeitpflegeeinrichtungen an. 
Telefon 08151 148 - 238
www.lk-starnberg.de / kurzzeitpflege
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Einfach mehr Service!

©
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Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Telefon 08151 148 -148
buergerservice @LRA-starnberg.de

www.landkreis-starnberg.de

Besuchen Sie unseren neuen BürgerService im 
Landratsamt Starnberg.
Für zahlreiche Dienstleistungen steht Ihnen unser
Team von Montag bis Donnerstag von 7 bis 18 Uhr
und am Freitag von 7 bis 16 Uhr zur Verfügung. 
Mehr Informationen über den BürgerService 
erhalten Sie beim Landratsamt oder im Internet 
unter www.landkreis-starnberg.de
Das Team des BürgerService freut sich auf Ihren
Besuch.

Zimmer 306, während der allgemeinen Dienst-
stunden montags bis freitags von 08.00 bis 12.00
Uhr und donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr zu
jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
In Ausnahmefällen kann der Bebauungsplan nach
Terminvereinbarung auch außerhalb dieser Dienst-
stunden eingesehen werden.
Während dieser Auslegungsfrist kann sich die
Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen
der Planung unterrichten und Stellungnahmen
abgegeben.
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsord-
nung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendun-
gen geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht oder ver-
spätet geltend gemacht wurden, aber hätten gel-
tend gemacht werden können.
Die Durchführung einer Umweltprüfung ist nicht
erforderlich.

Starnberg, 05.02.2009
Stadt Starnberg – F. Pfaffinger, Erster Bürgermeister

◆ Bebauungsplan Nr. 8164 für das Gebiet

zwischen Waldschmidt-, Schießstätt- und

Hanfelder Straße, Gemarkung Starnberg, als

Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren

gemäß § 13 a des Baugesetzbuches;

Beteiligung der Öffentlichkeit an der

Bauleitplanung

Der Bebauungsplan-Entwurf mit Begründung in
der Fassung vom 15.01.2009 liegt gemäß § 3 Abs.
2 des Baugesetzbuches in der Zeit vom

19.02.2009 bis 20.03.2009 bei der Stadt Starn-

berg – Stadtbauamt –, Vogelanger 2, Zimmer

306, während der allgemeinen Dienststunden
montags bis freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr und
donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr zu jeder-
manns Einsicht öffentlich aus. 
In Ausnahmefällen kann der Bebauungsplan nach
Terminvereinbarung auch außerhalb dieser Dienst-
stunden eingesehen werden.
Während dieser Auslegungsfrist kann sich die
Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen
der Planung unterrichten und Stellungnahmen ab-
gegeben.
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsord-
nung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendun-
gen geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht oder ver-
spätet geltend gemacht wurden, aber hätten gel-
tend gemacht werden können.
Die Durchführung einer Umweltprüfung ist nicht
erforderlich.

Starnberg, 05.02.2009
Stadt Starnberg – F. Pfaffinger, Erster Bürgermeister

Kostenlose Beratung und Hilfe für Familien, 
Elternpaare, Jugendliche und Kinder.
Alle Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht.
Telefon 08151 148 - 388
www.lk-starnberg.de / kijufa
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Kinder-, Jugend- und
Familienberatungsstelle

Bebauungsplan Nr. 8118

Bebauungsplan Nr. 8164
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